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Stellungnahme zum Referentenentwurf zur Umsetzung des aufsichtsrechtlichen Teils 
der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie, 4. Januar 2017 
 

I Artikel 1 – Änderung des ZAG 

1 § 1 ZAG-E – Begriffsbestimmungen 

Absatz 1 Nummer 3 – CRR-Kreditinstitute 

Es sollte bei der bisherigen Reihenfolge im ZAG bleiben, als Zahlungsdienstleister zuerst CRR-

Kreditinstitute zu nennen, da diese immer noch die größte Gruppe der Zahlungsdienstleister ist. Die Er-

gänzung „wenn sie Zahlungsdienste erbringen“ ist redundant. 

 

31. die CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 3d Satz 1 des Kreditwesengesetzes, die als sol-

che im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassen sind, sowie die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

wenn sie Zahlungsdienste erbringen; 

2. die E-Geld-Institute […] 

53. der Bund, […] 

4. die Europäische Zentralbank, […] 

15. Unternehmen […] 

Absatz 19 – Fernzahlungsvorgang 

Zumindest in der Gesetzesbegründung sollte Folgendes berücksichtigt werden: Der Begriff „Fernzahlungs-

vorgang“ ist in Artikel 4 Nummer 6 PSD II definiert und entfaltet seine Relevanz bei der Vorgabe von Arti-

kel 97 Absatz 2 PSD II zur „starken Kundenauthentifizierung“. Damit soll die Sicherheit von Internetzah-

lungen erhöht werden, weil diese in einer offenen technischen Infrastruktur erfolgen. Auch die EBA-

Leitlinien für die Sicherheit von Internetzahlungen und die darauf basierenden Mindestanforderungen an 

die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gelten 

nur für internetbasierte Zahlungsvorgänge, also zum Beispiel für Online-Banking-Überweisungen. 

 

Zahlungsvorgänge unter Nutzung von Selbstbedienungsterminals in den Filialen der Kreditinstitute, von 

Geldausgabeautomaten der Kreditinstitute oder von POS-Terminals im Handel für Debit- und Kreditkar-

tenzahlungen sind dagegen nicht erfasst. Denn sie erfolgen nur in geschlossenen und besonders gesicher-

ten Netzwerken, also nicht im Internet. Auch die relevanten Endgeräte (zum Beispiel POS-Terminal, Geld-

ausgabeautomat), die dem Kunden zur Nutzung bereitgestellt werden, sind Bestandteil der geschlossenen 

Sicherheitsinfrastruktur, die der Sphäre der Zahlungsdienstleister zuzurechnen sind. Auch im Fernabsatz-

recht gelten Selbstbedienungsterminals nicht als Fernkommunikationsmittel (siehe § 312c BGB). Dement-

sprechend sollte der Begriff „Fernkommunikationsmittel“ wie in Artikel 4 Ziffer 34 PSD II auch im ZAG 

legal definiert werden. 

 

Zur Schaffung von Rechts- und Planungssicherheit sollte die Gesetzesbegründung diese Aspekte insge-

samt berücksichtigen und einen Gleichklang zur Gesetzesbegründung zu § 56 Absatz 2 ZAG-E herstellen, 

indem die Gesetzesbegründung zu § 56 Absatz 2 ZAG-E übernommen wird: 

 

„Demnach handelt es sich nicht um einen Fernzahlungsvorgang bei einer Zahlung vor Ort (z. B. im Su-

permarkt an einem sog. POS-Terminal oder am Geldausgabeautomaten), da der Zahlungsvorgang bei 
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physischer Anwesenheit des Zahlers unter Nutzung eines physischen Zahlungsinstruments ausgelöst 

wird.“ 

 

Absatz 20 – Zahlungsinstrument 

Bislang wird in § 1 Absatz 5 ZAG statt von „Zahlungsinstrument“ von „Zahlungsauthentifizierungsinstru-

ment“ gesprochen, um schon sprachlich zwischen Zahlverfahren wie Überweisung, Lastschrift und Karten-

zahlungen einerseits und die für die elektronische Autorisierung solcher Zahlungen erforderlichen Instru-

menten (beispielsweise Zahlungskarte und PIN) zu unterscheiden. Da sich der Begriff auch im Zivilrecht 

(§§ 675c ff. BGB) eingebürgert hat und dort auch gemäß dem Referentenentwurf zum zivilrechtlichen Teil 

fortgeführt werden soll, muss dieser im ZAG unverändert beibehalten werden. 

 

(20) Zahlungsinstrument Zahlungsauthentifizierungsinstrument ist jedes personalisierte Instrument 

oder Verfahren, das zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart 

wurde und zur Erteilung eines Zahlungsauftrags verwendet wird. 

Absatz 26 – sensible Zahlungsdaten 

Der Begriff „sensible Zahlungsdaten“ ist insbesondere für Artikel 67 Absatz 2 Unterabsatz e PSD II (§ 52 

Nummer 5 ZAG-E) relevant. Nach Artikel 4 Nummer 32 Satz 1 PSD II sind von diesem Anforderungsver-

bot die Zahlungsauthentifizierungsinstrumente des Kontoinhabers erfasst, die für die Autorisierung einer 

Zahlung vorgesehen sind. Nach Artikel 97 Absatz 2 PSD II sind dies zwei Faktoren aus Besitz, Wissen 

oder Sein (zum Beispiel PIN [Wissen] und transaktionsbezogene TAN [Besitz]). Andererseits hat der Kon-

toinformationsdienst nach Artikel 67 Absatz 2b und Artikel 97 Absatz 5 PSD II ein beschränktes Nut-

zungsrecht an den Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten des Kontoinhabers, die ihm einen Zugriff auf 

das Kundenkonto ermöglichen sollen. Dies sind zum Beispiel die PIN und die TAN des Kunden. Daraus 

folgt, dass der Kontoinformationsdienst zum Beispiel keine transaktionsbezogene TAN abrufen und nutzen 

darf. Gemäß der Rückausnahme nach Artikel 4 Nummer 32 Satz 2 PSD II sind Name und Kontonummer 

des Kontoinhabers dagegen keine sensiblen Zahlungsdaten. Fraglich ist, ob Namen und Kontonummern 

von Zahlern und Zahlungsempfängern in den Umsatzdaten vom Zugriffsverbot umfasst sind. Dafür 

spricht, dass auch diese Daten sich für betrügerische Zwecke nutzen lassen. Dagegen spricht, dass die 

Dienstleistung des Kontoinformationsdienstes kaum noch Mehrwert haben dürfte, wenn nur noch Konto-

salden und Zahlungsbeträge vom Kontoinformationsdienst genutzt werden können. Vom Umfang der Zu-

griffsbefugnisse hängt auch die Gestaltung der Schnittstelle für den Kontoinformationsdienst ab. In der 

Gesetzesbegründung sollte Klarheit geschaffen werden. 

Absätze 33 und 34 – Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst 

Der Begriff „Kontoinformationsdienst“ wird entsprechend Artikel 4 Nummer 16 PSD II definiert. Dagegen 

fehlt es an einer eigenständigen Übernahme der Definition des Begriffes „Zahlungsauslösedienst“ aus 

Artikel 4 Nummer 15 PSD II. Diese Begriffsbestimmung ist nicht nur für den aufsichtsrechtlichen Teil, 

sondern auch für den zivilrechtlichen Teil des Umsetzungsgesetzes wichtig. Denn nach § 675c BGB wird 

im Zivilrecht auf die Begriffsbestimmungen des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes Bezug genommen, das 

wiederum vollständig die Begriffsbestimmungen der PSD II abbilden muss. Eine Integration der Definition 

in § 1 Absatz 33 letzter SatzZAG-E reicht nicht aus, da es sich bei dem Begriff des „Zahlungsauslöse-

dienstes“ um einen zentralen Begriff der PSD II handelt. 
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(33) Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen umschreibt einen Transfer 

von Geldern zum Zahlungsempfänger bewirkenden Zahlungsdienst eines Zahlungsdienstleisters, 

der mit dem Zahlungsempfänger eine vertragliche Vereinbarung über die Annahme und die Verar-

beitung von Zahlungsvorgängen schließt. Die Ausgabe von Zahlungsinstrumenten umschreibt die 

Dienste, bei denen ein Zahlungsdienstleister eine vertragliche Vereinbarung schließt, um einem 

Zahler ein Zahlungsinstrument zur Auslösung und Verarbeitung der Zahlungsvorgänge des Zahlers 

zur Verfügung zu stellen. 

 

(33a) Zahlungsauslösungsdienste umschreibt die Dienste Zahlungsauslösedienst ist ein Dienst, die 

der auf Antrag des Zahlungsdienstnutzers einen Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem ande-

ren Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto auslösen auslöst. 

 

(34) Kontoinformationsdienst ist ein Online-Dienst zur Mitteilung aggregierter Informationen über 

ein Zahlungskonto oder mehrere Zahlungskonten des Zahlungsdienstnutzers bei einem oder meh-

reren anderen Zahlungsdienstleistern. 

Absatz 35 – Bargeldabhebungsdienst 

Die Definition ist nicht richtlinienkonform. Nach dem Wortlaut könnten danach auch alle CRR-

Kreditinstitute bei Sachverhalten mit institutsübergreifendem Karteneinsatz am Geldausgabeautomaten 

erfasst sein, während Artikel 3 Buchstabe o PSD II nur solche Anbieter als Bargeldabhebungsdienste ein-

ordnet, die nicht CRR-Kreditinstitute oder Zahlungsinstitute sind. Die Ausnahmeregelung in Artikel 3 

Buchstabe o PSD II muss vollständig Eingang in § 2 Absatz 1 Nummer 14 ZAG-E finden. So wie dies in 

der Gesetzesbegründung zum Referentenentwurf des BMJV für ein Gesetz zur Umsetzung des zivilrechtli-

chen Teils der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie zur in Art. 248 § 17a EGBGB-E geregelten Informations-

pflicht eines Bargeldabhebungsdienstes zutreffend erfolgt ist, wonach Dienstleister, die Bargeldabhe-

bungsdienste erbringen, keine Zahlungsdienstleister sind. 

 

(35) Bargeldabhebungsdienst ist die Ausgabe von Bargeld über Geldausgabeautomaten für einen 

oder mehrere Kartenemittenten, ohne einen eigenen Rahmenvertrag mit dem Geld abhebenden 

Kunden geschlossen zu haben, vorausgesetzt, dass dieser Dienstleister keine anderen Zahlungs-

dienste erbringt. 

2 § 16 ZAG-E – Absicherung für den Haftungsfall für Zahlungsauslösedienste 

Absatz 1 Satz 1 sollte den definierten Begriff des Zahlungsauslösedienstleisters verwenden: 

 

(1) Ein Zahlungsauslösedienstleister Institut, das Zahlungsauslösedienste erbringt, hat eine Berufs-

haftpflichtversicherung oder eine andere gleichwertige Garantie abzuschließen und während der 

Dauer seiner Erlaubnis aufrechtzuerhalten. Die Berufshaftpflichtversicherung oder die andere 

gleichwertige Garantie hat sich auf die Gebiete, in denen der Zahlungsauslösedienstleister seine 

Dienste anbietet, zu erstrecken und muss die sich für den Zahlungsauslösedienstleister ergebende 

Haftung gemäß den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches abdecken. 

 

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 5 geht zu weit, da danach auch Obergrenzen für die Haftungsab-

sicherung festgelegt werden könnten. Derartige Obergrenzen sind aber nicht sachgerecht sowie weder in 
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der PSD II noch im Entwurf der EBA-Leitlinien nach Artikel 5 Absatz 4 PSD II vorgesehen und daher zur 

Sicherstellung einer richtlinienkonformen Umsetzung zu streichen: 

 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Kriterien 

für die Mindestdeckungssumme und Obergrenzen für die erforderliche Absicherung im Haftungsfall 

zu bestimmen und, soweit dies erforderlich ist, um bei einer Änderung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse einen hinreichenden Schutz der kontoführenden Zahlungsdienstleister oder Zahlungsdienst-

nutzer sicherzustellen, auch die Mindestdeckungssumme und Obergrenzen für die erforderliche Ab-

sicherung im Haftungsfall präzisieren; es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 

Bundesanstalt übertragen. Vor Erlass der Rechtsverordnung sind die Verbände der Institute anzu-

hören. 

 

Zusätzlich muss auch gewährleistet sein, dass die Haftpflichtversicherung auch Fälle von grober Fahrläs-

sigkeit und Vorsatz beim Zahlungsauslösedienst abdeckt, da sonst die von Art. 5 Abs. 2 PSD II vorgese-

henen Anforderungen an die Absicherung eines Haftungsfalls beim Zahlungsauslösedienst nicht regelge-

recht umgesetzt werden würden. Im Übrigen sollte grundsätzlich bei der Umsetzung auf den Vollharmoni-

sierungsansatz der PSD II geachtet werden, da ansonsten nationale Abweichungen ein Binnenmarkthin-

dernis darstellen können. 

3 § 36 ZAG-E – Absicherung für den Haftungsfall für Kontoinformationsdienste 

In Anlehnung an die obigen Ausführungen zu § 16 ZAG-E sollte § 36 ZAG-E wie folgt gefasst werden: 

 

(1) Ein Institut, das Kontoinformationsdienste erbringt, Kontoinformationsdienstleister ist verpflich-

tet, eine Berufshaftpflichtversicherung oder eine andere gleichwertige Garantie abzuschließen und 

während der Dauer seiner Registrierung aufrechtzuerhalten. Die Berufshaftpflichtversicherung oder 

die andere gleichwertige Garantie hat sich auf die Gebiete, in denen der Kontoinformationsdienst-

leister seine Dienste anbietet, zu erstrecken und muss die sich für den Kontoinformationsdienstleis-

ter ergebende Haftung gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister und dem Zahlungs-

dienstnutzer nach für einen nicht autorisierten oder betrügerischen Zugang zu Zahlungskontoinfor-

mationen und deren nicht autorisierte oder betrügerische Nutzung abdecken. 

 

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 4 geht zu weit, da danach auch Obergrenzen für die Haftungsab-

sicherung festgelegt werden könnten. Derartige Obergrenzen sind aber nicht sachgerecht sowie weder in 

der PSD II noch im Entwurf der EBA-Leitlinien nach Artikel 5 Absatz 4 PSD II vorgesehen und sollten da-

her gestrichen werden: 

 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Kriterien 

für die Mindestdeckungssumme und Obergrenzen für die erforderliche Absicherung im Haftungsfall 

zu bestimmen und, soweit dies erforderlich ist, um bei einer Änderung der wirtschaftlichen Verhält-

nisse einen hinreichenden Schutz der kontoführenden Zahlungsdienstleister oder Zahlungsdienst-

nutzer sicherzustellen, auch die Mindestdeckungssumme und Obergrenzen für die erforderliche Ab-

sicherung im Haftungsfall zu präzisieren; es kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 

die Bundesanstalt zu übertragen. Vor Erlass der Rechtsverordnung sind die Verbände der Institute 

anzuhören. 
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Zusätzlich muss auch gewährleistet sein, dass die Haftpflichtversicherung auch Fälle von grober Fahrläs-

sigkeit und Vorsatz beim Kontoinformationsdienst abdeckt. Im Übrigen sollte grundsätzlich bei der Um-

setzung auf den Vollharmonisierungsansatz der PSD II geachtet werden, da ansonsten nationale Abwei-

chungen ein Binnenmarkthindernis darstellen können. 

4 § 44 ZAG-E – Zahlungsinstitutsregister 

Absatz 4 

Die Selbstaktualisierungsmöglichkeit in Absatz 4 Satz 2 ist abzulehnen, da es nicht Aufgabe von Zah-

lungsinstituten sein kann, das Register selber zu pflegen. Gerade in Bezug auf Zahlungsauslösedienste 

und Kontoinformationsdienste erhält das Register eine größere Bedeutung für die kontoführenden Zah-

lungsdienstleister, um den aufsichtsrechtlichen Status von Drittdiensten verlässlich prüfen zu können. 

Deshalb muss die Aktualisierungspflicht bei dem Registerführer liegen, wie es auch Artikel 14 Absatz 3 

PSD II ausdrücklich regelt. 

 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zum 

Inhalt und zur Führung des Zahlungsinstituts-Registers sowie den Mitwirkungspflichten der Zah-

lungsinstitute, deren Zweigniederlassungen und Agenten bei der Führung des Zahlungsinstituts-

Registers erlassen. Es kann insbesondere dem Zahlungsinstitut einen schreibenden Zugriff auf die 

für das Zahlungsinstitut einzurichtende Seite des Zahlungsinstituts-Registers einräumen und ihm 

die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit und Aktualität dieser Seite übertragen. Es kann diese Er-

mächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen. Vor Erlass der Rechtsver-

ordnung sind die Verbände der Institute anzuhören. 

5 Allgemein zu den §§ 46 bis 52 ZAG-E – Einbeziehung der EBA-TRS nach Artikel 98 PSD II 

fehlt und Zeitpunkt der Wirksamkeit ist nicht richtlinienkonform 

Die Vorschriften in §§ 46 bis 52 ZAG-E regeln aufsichtsrechtliche Rechte und Pflichten im Zusammenhang 

mit Drittdiensten, die auf Artikel 65 bis 67 PSD II basieren. Jedoch sind nicht alleine diese Vorschriften 

aus der PSD II maßgeblich, sondern – wie in Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 66 Absatz 3 Buch-

stabe d und Absatz 4a sowie Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 3 Buchstabe a PSD II ausdrück-

lich festgelegt – auch die Regeln aus Artikel 98 PSD II sind von entscheidender Bedeutung für die Tätig-

keit von Drittdiensten. Die Vorschriften in Artikel 98 PSD II werden wiederum durch die technischen Re-

gulierungsstandards für die Authentifizierung und die sichere Kommunikation der Europäischen Banken-

aufsicht (EBA-TRS) konkretisiert, die voraussichtlich erst Ende 2018 – also nach dem 13. Januar 2018 – 

wirksam werden. Diese Übergangsfrist nach Artikel 115 Absatz 4 PSD II ist bisher im Referentenentwurf 

nicht ausreichend berücksichtigt. 

Einbeziehung der EBA-TRS 

In den §§ 46 bis 52 ZAG-E ist in Bezug auf die sichere Kommunikation und die Identifizierung ein Bezug 

auf die EBA-TRS herzustellen, wie er auch in § 56 Absatz 5 ZAG-E in Bezug auf die starke Kundenauthen-

tifizierung zutreffend vorgesehen ist. Denn die Tätigkeit eines Drittdienstes ist unmittelbar mit der Erfül-

lung der Anforderungen aus den EBA-TRS verbunden. Die Übergangsvorschrift in Artikel 4 des Gesetz-

entwurfs ist keineswegs dafür ausreichend. Ein Unterlassen der Bezugnahme auf die EBA-TRS wäre nicht 
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richtlinienkonform, weil dann der von der PSD II intendierte Schutz der technischen Sicherheit, des Da-

tenschutzes und des Verbraucherschutzes nicht gewährleistet wäre. 

 

Es sollte daher bezüglich der Normengruppe §§ 46 bis 52 ZAG-E – nach dem Vorbild von § 56 Absatz 5 

ZAG-E und zur Sicherstellung einer richtlinienkonformen Umsetzung – folgende Vorschrift zur Einbezie-

hung der EBA-TRS aufgenommen werden: 

 

Näheres zur sicheren Kommunikation und zur Identifizierung regelt der delegierte Rechtsakt nach 

Artikel 98 der Richtlinie (EU) 2015/2366. 

Zeitpunkt der Wirksamkeit 

Aufgrund der Maßgeblichkeit der EBA-TRS für die konkrete Ausgestaltung der sicheren Kommunikation 

zwischen Drittdienst und kontoführendem Zahlungsdienstleister und der zuverlässigen Identifizierung des 

Drittdienstes gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister werden die Vorschriften in §§ 46 bis 

52 ZAG vollumfänglich erst mit Wirksamwerden der EBA-TRS umsetzbar sein – voraussichtlich Ende 

2018. 

 

Das in Artikel 5 des Referentenentwurfs vorgesehene zeitliche Vorziehen von einzelnen Bestandteilen aus 

§§ 46 bis 52 ZAG-E ist nicht richtlinienkonform. Der nach Artikel 115 Absätze 5 und 6 PSD II geregelte 

Bestandsschutz für vor dem 12. Januar 2016 am Markt agierender Drittdienste wird bereits ausreichend 

mit Artikel 4 des Gesetzentwurfs abgebildet. In dieser Übergangszeit zwischen dem 13. Januar 2018 und 

Ende 2018 bedarf es nicht der Regeln in §§ 46 bis 52 ZAG-E, weil sie mangels wirksamer EBA-TRS noch 

nicht umgesetzt sind. Auch die vom Bestandsschutz profitierenden Drittdienste werden in der Übergangs-

zeit Teile der §§ 46 bis 52 ZAG-E nicht erfüllen können. 

 

Am Deutlichsten wird der nicht richtlinienkonforme Ansatz des Referentenentwurfs beim sog. kartenaus-

gebenden Dienstleister nach § 46 ZAG-E (Artikel 65 PSD II). Erst zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

EBA-TRS werden die kontoführenden Zahlungsdienstleister tatsächlich in der Lage sein, die Verfügbarkeit 

eines Geldbetrages bestätigen zu können. Heute ist hierfür in Deutschland – mangels der Existenz von 

Drittkartenemittenten am Markt – keine technische Infrastruktur vorhanden. Würde § 46 ZAG-E sogleich 

zum 13. Januar 2018 gelten, würde von den kontoführenden Zahlungsdienstleistern etwas Unmögliches 

verlangt, weil es keine technische Lösung gibt und wegen des späteren Inkrafttretens der EBA-TRS auch 

nicht geben muss. 

 

Dies macht es erforderlich, die gesamten Vorschriften in §§ 46 bis 52 ZAG-E erst mit dem 

Wirksamwerden der EBA-TRS in Kraft zu setzen (siehe unten Kapitel III zu Artikel 5 Über-

gangsvorschrift). 

6 § 46 ZAG-E – Pflichten des kontoführenden Zahlungsdienstleisters bei kartengebundenen 

Zahlungsinstrumenten 

 

Der in Absatz 1 gewählte Begriff „kartenausgebender Zahlungsdienstleister“ ist zu vieldeutig. Von Arti-

kel 65 PSD II werden nicht die bekannten Zahlungskarten – Debitkarte und Kreditkarte – erfasst, sondern 

Karten ohne Zahlungsgarantie des kontoführenden Zahlungsdienstleisters. In der Vorschrift sollte deshalb 
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die Eigenart dieses Instruments deutlich gemacht, das gerade nicht an die Existenz eines Zahlungskontos 

beim Emittenten anknüpft, und eine Abgrenzung zur Kartengarantie vorgenommen werden. Das könnte 

beispielsweise durch folgende Formulierung erfolgen: 

 

Ein kontoführender Zahlungsdienstleister bestätigt unverzüglich auf Ersuchen eines Zahlungsdienst-

leisters, der kontoungebundene Kundenkarten mit Bezahlfunktion kartengebundene Zahlungsin-

strumente ausgibt (kartenausgebender Zahlungsdienstleister), […] 

 

Die Begründung zum Begriff in Absatz 1 Nummer 1 „online zugänglich“ überzeugt nicht. Denn hier wird 

ein weiter gezogener Anwendungsbereich als in § 675f Absatz 3 BGB-E festgelegt, verwendet. Zunächst 

wird dabei verkannt, dass eine „Online“-Infrastruktur für Drittkartenemittenten heute nicht existiert und 

erst mit den EBA-TRS etabliert werden kann. Die EBA-TRS knüpfen aber grundsätzlich an via Online-

Banking erreichbare Zahlungskonten an. Folglich spricht vieles dafür, bei allen Arten von Drittinstituten an 

die Online-Banking-Schnittstelle der kontoführenden Zahlungsdienstleister anzuknüpfen. Falsch wäre eine 

Einbeziehung der heutigen Schnittstellen für kartengarantierte Zahlungen. Denn deren Nutzung führt zur 

Blockierung von autorisierten Zahlungen, was nach Artikel 65 Absatz 4 PSD II untersagt ist. 

7 § 51 ZAG-E  Pflichten des kontoführenden Zahlungsdienstleisters 

In § 51 ZAG-E werden die Pflichten des kontoführenden Zahlungsdienstleisters im Hinblick auf den Konto-

informationsdienst statuiert. Entsprechend Artikel 67 Absatz 3 PSD II sollte allerdings gesetzlich klarge-

stellt werden, dass diese Pflichten des kontoführenden Zahlungsdienstleisters nur in Bezug auf Zahlungs-

konten gelten: 

 

(1) Um das Recht des Zahlungsdienstnutzers aus § 675f Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

zu gewährleisten, ist der kontoführende Zahlungsdienstleister in Bezug auf Zahlungskonten ver-

pflichtet … 

8 §§54, 55 ZAG-E – Operationelle und sicherheitsrelevante Risiken, Meldung von Vorfällen 

Im Rahmen des Managements operationeller Risiken und sicherheitsrelevanter Risiken sowie der Meldung 

schwerwiegender Betriebs- oder Sicherheitsvorfälle (§§ 54 Abs. 2 und 55 Abs. 1 und 5 ZAG-E) sollte zu-

mindest in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass im Falle von Auslagerungen an Unterneh-

men, die mehrere Zahlungsdienstleister betreuen, die Meldungen von dem Dienstleister selber für den 

jeweiligen Zahlungsdienstleister abgegeben werden dürfen. Die Gesetzesbegründung zu § 55 Absätze 1 

und 4 ZAG-E sollte wie folgt ergänzt werden: 

 

„Absatz 1 enthält eine Unterrichtungspflicht für Zahlungsdienstleister und die Bundesanstalt. Zusätzlich 

unterrichtet die Bundesanstalt andere in ihrer sachlichen Zuständigkeit betroffene inländische Behörden 

nach Prüfung der Relevanz des Vorfalls. Die Unterrichtungspflicht des Zahlungsdienstleisters kann im Falle 

von Auslagerungen an Unternehmen, die mehrere Zahlungsdienstleister betreuen, von dem Dienstleister 

für den jeweiligen Zahlungsdienstleister abgegeben werden.“ 

 

„Absatz 4 enthält eine Unterrichtungspflicht der Zahlungsdienstleister an Zahlungsdienstenutzer in Fällen 

eines schwerwiegenden Betriebs- oder Sicherheitsvorfalls, der sich auf die finanziellen Interessen seiner 

Zahlungsdienstnutzer auswirkt oder auswirken kann. Die Unterrichtungspflicht des Zahlungsdienstleisters 
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kann im Falle von Auslagerungen an Unternehmen, die mehrere Zahlungsdienstleister betreuen, von dem 

Dienstleister für den jeweiligen Zahlungsdienstleister abgegeben werden.“ 

9 § 56 ZAG-E – Starke Kundenauthentifizierung 

Räumlicher Anwendungsbereich 

In der Norm fehlt eine Beschränkung auf Sachverhalte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. 

Denn die PSD II ist bezüglich der starken Kundenauthentifizierung entsprechend räumlich eingeschränkt 

(siehe Artikel 2 PSD II). Besonders deutlich wird dies bei Kreditkartenzahlungen in Drittstaaten. Dort 

steht es nicht in der Macht des kartenausgebenden Zahlungsdienstleisters, ob der Online-Händler in dem 

Drittstaat – beispielsweise in den USA – die starke Kundenauthentifizierung mit dynamischer Faktorbil-

dung gemäß § 56 Absatz 2 ZAG-E unterstützt. § 56 Absätze 1 und 2 ZAG-E sollte wie folgt ergänzt wer-

den: 

 

„(1) Der Zahlungsdienstleister verlangt eine starke Kundenauthentifizierung, wenn der Zahler 

 

1. online auf sein Zahlungskonto zugreift; 

2. einen elektronischen Zahlungsvorgang auslöst; 

3. […] 

Der Zahlungsdienstleister ist nicht verpflichtet, eine starke Kundenauthentifizierung zu verlangen, 

wenn der elektronische Zahlungsvorgang von dem Zahler über einen Zahlungsempfänger, dessen 

Zahlungskonto bei einem Zahlungsdienstleister mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums geführt wird, ausgelöst wird. 

Ein Zahlungsdienstleister hat über angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu verfügen, um die Ver-

traulichkeit und die Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkmale der Zahlungsdienstnutzer 

zu schützen. 

 

(2) Handelt es sich im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 um einen elektronischen Fernzah-

lungsvorgang, hat der Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung zu verlangen, die 

Elemente umfasst, die den Zahlungsvorgang dynamisch mit einem bestimmten Betrag und einem 

bestimmten Zahlungsempfänger verknüpfen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend auch für einen 

elektronischen Fernzahlungsvorgang.“ 

 

Absatz 2 

Die Gesetzesbegründung zu Absatz 2 ist sehr zu unterstützen, wonach ein Zwei-Faktorverfahren mit dy-

namischer Verknüpfung nicht für Kartenzahlungsvorgänge in einer Verkaufsstelle und am Geldausgabeau-

tomaten gilt, sondern nur bei internetbezogenen Sachverhalten. 

Absatz 5 

In Absatz 5 sollte berücksichtigt werden, dass in den EBA-TRS nicht nur die weiteren Einzelheiten, son-

dern auch Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung geregelt werden. Dies könnte durch fol-

gende Formulierung erreicht werden: 
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(5) Weitere Einzelheiten zur starken Kundenauthentifizierung und Ausnahmen hiervon Näheres re-

gelt der delegierte Rechtsakt […]. 

Absatz 6 

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 6 ist nicht richtlinienkonform. Die EBA-TRS sind abschließend 

und können nicht durch den nationalen Gesetzgeber verändert werden. Zudem bedarf es keiner Regelung 

für die Übergangszeit (siehe Kapitel I.5). Absatz 6 ist daher zu streichen: 

 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über 

die 

1. Erfordernisse und Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung einschließlich etwaiger Aus-

nahmen von deren Anwendung, 

2. Anforderungen an Sicherheitsvorkehrungen für die Vertraulichkeit und die Integrität der perso-

nalisierten Sicherheitsmerkmale und 

3. Anforderungen an gemeinsame und sichere offene Standards für die Kommunikation zwischen 

kontoführenden Zahlungsdienstleistern, Zahlungsauslösedienstleistern, Kontoinformationsdienst-

leistern, Zahlern, Zahlungsempfängern und anderen Zahlungsdienstleistern zum Zwecke der Identi-

fizierung, der Authentifizierung, der Meldung und der Weitergabe von Informationen sowie der An-

wendung von Sicherheitsvorkehrungen 

erlassen. Es kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen. Vor 

Erlass der Rechtsverordnung sind die Verbände der Zahlungsdienstleister anzuhören. 

10 § 57 ZAG-E – Zugang zu Zahlungskontodiensten bei CRR-Kreditinstituten 

Der neue § 57 ZAG statuiert eine grundsätzliche Pflicht für CRR-Kreditinstitute, Zahlungskontodienste für 

Zahlungsinstitute zu gewähren. Für die Umsetzung in der Praxis ist zu bedenken, dass Zahlungsinstitute 

in der Regel für die Entgegennahme von Geldbeträgen im Rahmen der Erbringung ihrer Zahlungsdienste 

sog. Sammeltreuhandkonten benötigen (vgl. auch § 17 Abs. 1 ZAG-E - Methode 1, die der heutigen 

Rechtslage entspricht). Aufgrund anderer regulatorischer Vorhaben dürfte künftig die Führung von Sam-

meltreuhandkonten in der Praxis noch sehr viel aufwändiger werden: 

 

- Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) besteht bei Treuhandkonten grundsätzlich die Verpflichtung 

des Zahlungsdienstleisters, den sog. abweichend wirtschaftlich Berechtigten festzustellen. Bei 

Sammeltreuhandkonten gibt es eine Vielzahl von abweichend wirtschaftlich Berechtigten, die re-

gelmäßig wechseln. Bislang kann sich der Zahlungsdienstleister bei der Führung eines Sammel-

treuhandkontos für Zahlungsinstitute indes auf vereinfachte Sorgfaltspflichten berufen, da das 

Zahlungsinstitut selbst zu den Verpflichteten nach GwG gehört. Es genügt, wenn mit dem Zah-

lungsinstitut als Kontoinhaber vereinbart wird, dass dieser auf erstes Anfordern die abweichend 

wirtschaftlich Berechtigten offen legen muss. Auf eine eigene Feststellung und dazu korrespondie-

rend auf eine Meldung nach § 24c KWG kann also verzichtet werden.  

 

In der aktuellen Fassung des Umsetzungsgesetzes für die 4. GwG-RL fehlt diese Möglichkeit der 
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Berufung auf vereinfachte Sorgfaltspflichten und damit des Verzichts auf die Feststellung der ab-

weichend wirtschaftlich Berechtigten jedoch komplett. D. h., künftig müsste der Zahlungsdienst-

leister selbst sämtliche abweichend wirtschaftlich Berechtigten eines solchen Sammeltreuhand-

kontos feststellen und ständig aktualisieren. Zudem müssen die Namen in die Kontenabrufdatei 

nach § 24c KWG gemeldet und ebenfalls regelmäßig aktualisiert werden.  

- Gemäß dem Regierungsentwurf für ein Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz werden die Ver-

pflichtungen bzgl. des abweichend wirtschaftlich Berechtigten noch weiter ausgedehnt. Danach 

sollen künftig bekannt gewordene Identifikationsmerkmale oder die Steuernummer eines jeden 

abweichend wirtschaftlich Berechtigten erfasst werden. Auch über eine Identifikationspflicht bzgl. 

des wirtschaftlich Berechtigten wird nachgedacht. 

- Die Zahlungsdienstleister treffen zudem Verpflichtungen nach FATCA und den entsprechenden 

Vereinbarungen mit anderen Ländern bezüglich der Sammeltreuhandkonten der Zahlungsinstitu-

te. Zumindest bei FATCA war es das Verständnis, dass bei der Bestimmung der Meldepflicht nicht 

auf den Treuhänder, sondern auf den Treugeber abzustellen ist. Insoweit besteht die Gefahr, dass 

die Verwahrung von Treuhandgeldern einer spezifizierten Person der Vereinigten Staaten von 

Amerika auf dem Sammeltreuhandkonto zu einer entsprechenden Meldepflicht für das gesamte 

Konto führt. Bei einem Zwang zur Kontoführung wird man entsprechende Einschränkungen für die 

Kontoführung kaum mehr in die Treuhandvereinbarungen aufnehmen können. Eine Ausnahme 

von der Meldepflicht für entsprechende Zahlungsinstitute-Konten ist nicht bekannt.  

 

In der Gesetzesvorlage sollte daher aufgezeigt werden, wie ein Einlagenkreditinstitut der Kontoführungs-

pflicht nach § 57 ZAG-E einerseits und den besonderen geldwäsche- und steuerrechtlichen Pflichten bei 

Sammeltreuhandkonten andererseits praktisch umsetzbar nachkommen kann. 

 

Zudem muss zumindest in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass die Förderbanken der Län-

der und des Bundes gänzlich vom Anwendungsbereich des § 57 ZAG-E ausgenommen werden. 

11 § 60 Absatz 2 ZAG-E – Datenschutz 

Die Feststellung in der Gesetzesbegründung ist zu begrüßen, dass die „ausdrückliche Zustimmung“ nicht 

die Einholung gesonderter Einwilligungserklärungen des Kunden erfordert. Dies ist auch der aktuelle Mei-

nungsstand mit den Datenschutzaufsichtsbehörden im Düsseldorfer Kreis, der noch in der Gesetzesbe-

gründung Eingang finden sollte: 

 

� Mit dem neuen Einwilligungserfordernis in Artikel 94 Absatz 2 PSD II dürfte der EU-Gesetzgeber vor 

allem auf die in der PSD II gesondert geregelten Drittdienste (Zahlungsauslösedienste und Kontoin-

formationsdienste) gezielt haben, um dort mehr Datenschutz für den Kunden herzustellen. Gleichwohl 

betrifft die Regelung auch Kreditinstitute und könnte zu dem absurden Ergebnis führen, dass bei je-

dem Zahlungsauftrag (z. B. Überweisung, Kartenzahlung beim Händler) trotz Erforderlichkeit der Da-

tenverarbeitung zur Erfüllung des Vertrages im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BDSG bzw. 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vom Kunden eine gesonder-

te Einwilligungserklärung eingeholt werden müsste. Aufgrund des Wesens des Zahlungsauftrags und 

der damit verbundenen ausdrücklichen Autorisierung durch den Kunden (z. B. durch Unterschrift auf 

dem Überweisungsauftrag, Eingabe der PIN bei der Kartenzahlung) wäre dies aber ein nicht erforderli-
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cher Formalismus. Vielmehr reicht es aus, dass schon mit der – immer ausdrücklich erfolgenden – Er-

teilung eines Zahlungsauftrags zugleich auch die Zustimmung des Kunden in die damit verbundene 

Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden ist (Gleichlauf von Auftrag und Zustimmung). Denn 

ansonsten wäre die Ausführung des Zahlungsauftrags für das Kreditinstitut faktisch unmöglich, wenn 

der Kunde zwar den Auftrag erteilt, aber eine gesonderte Einwilligung nicht abgibt. 

� In Zahlungsaufträgen trägt der Kunde durchaus sensible Daten ein, die in den Anwendungsbereich von 

Artikel 9 Absatz 1 DSGVO fallen (z. B. Angabe der Partei- oder Gewerkschaftszugehörigkeit bei Bei-

tragszahlungen im Verwendungszweck des Zahlungsauftrags). Auch in diesen Fällen muss die – immer 

ausdrücklich erfolgende – Zustimmung zum Zahlungsauftrag gleichzeitig als ausdrückliche Einwilligung 

in die Verarbeitung der sensiblen Daten nach Artikel 9 Absatz 2 DSGVO gelten. Ansonsten wäre die Er-

füllung der vertraglichen Pflicht unmöglich. 

 

Vor diesem Hintergrund sollte auf den letzten Satz in der Gesetzesbegründung zu § 60 Absatz 2 ZAG-E 

verzichtet werden, da er nicht zutreffend ist: 

 

[Gesetzesbegründung zu § 60 Absatz 2] 

Absatz 2 setzt Artikel 94 Absatz 2 der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie um. Er sieht vor, dass Zah-

lungsdienstleister die für die Erbringung ihrer Zahlungsdienste notwendigen personenbezogenen 

Daten nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Zahlungsdienstnutzers abrufen, verarbeiten und 

speichern dürfen. Das Erfordernis der ausdrücklichen Zustimmung bedeutet nicht, dass der Zah-

lungsdienstnutzer bei jedem Zahlungsauftrag, den er gemäß § 675f Absatz 3 Satz 2 BGB erteilt, 

aufs Neue und zugleich in die damit verbundene Datenverarbeitung ausdrücklich einwilligen muss. 

Eine solche ausdrückliche Zustimmung ist allerdings in bestimmten Fällen erforderlich, wie z. B. im 

Falle einer Zweckänderung der erhobenen Daten oder turnusgemäß nach Ablauf einer gewissen 

Zeitspanne. 

12 § 66 Absatz 3 Nummer 16 ZAG-E – Bußgeldvorschriften 

In § 66 Absatz 3 Nummer 16 ZAG-E wird die Unterlassung einer starken Kundenauthentifizierung mit 

einem Bußgeld belegt. Dies ist in mehrerer Hinsicht nicht richtlinienkonform: 

 

� Es wird verkannt, dass nach Artikel 98 PSD II in den EBA-TRS Ausnahmen von der starken Kun-

denauthentifizierung geregelt werden können. In solchen Fällen kann kein Bußgeld verhängt werden. 

� Zudem wird übersehen, dass die Unterlassung der starken Kundenauthentifizierung zivilrechtlich „be-

straft“ wird, indem der Zahlungsdienstleister generell für alle nicht autorisierten Zahlungsvorgänge 

haften muss (vgl. § 675v Abs. 4 BGB-E). Diese Sanktion ist wirksam, angemessen und abschreckend, 

vgl. Artikel 103 Absatz 1 PSD II. Eine darüber hinausgehende strafrechtliche Sanktion ist deshalb nicht 

erforderlich. 

� Ferner wird nicht einbezogen, dass es nicht immer der kontoführende Zahlungsdienstleister in der 

Hand hat, die starke Kundenauthentifizierung durchzusetzen (siehe Kapitel I.9). 

 

Aus diesen Gründen ist der Bußgeldtatbestand aus § 66 Absatz 3 Nummer 16 zu streichen: 
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16. entgegen § 56 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 56 Absatz 2, eine starke Kundenauthentifi-

zierung nicht verlangt. 

 

 

II Artikel 4 – Übergangsvorschrift für neue Zahlungsinstitute 

Artikel 4 Absatz 1 Satz 3, wonach kontoführende Zahlungsdienstleister den nach Satz 1 oder 2 tätigen 

Zahlungsinstituten den Zugang zu Zahlungskonten nicht verweigern dürfen, weil sie die Anforderungen 

des delegierten Rechtsakts nach Artikel 98 der Richtlinie (EU) 2015/2366 nicht erfüllen, ist nicht richtli-

nienkonform umgesetzt. Denn Artikel 115 Absatz 6 PSD II sieht lediglich vor, dass die Mitgliedstaaten 

sicher stellen, dass die einzelnen kontoführenden Zahlungsdienstleister bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie 

die technischen Regulierungsstandards nach Absatz 4 einhalten, das Nichteinhalten nicht dazu missbrau-

chen, die Nutzung von Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdiensten für die von ihnen geführten Kon-

ten zu blockieren oder zu behindern. Artikel 4 Absatz 1 Satz 3 sollte sich daher am Wortlaut der Richtlinie 

orientieren und wie folgt gefasst werden: 

 

„Kontoführende Zahlungsdienstleister dürfen für die von ihnen geführten Zahlungskonten die Nutzung der 

den nach Satz 1 oder 2 tätigen Zahlungsinstituten den Zugang zu Zahlungskonten nicht missbräuchlich 

blockieren oder behindernverweigern, weil sie die Anforderungen des delegierten Rechtsakts nach Artikel 

98 der Richtlinie (EU) 2015/2366 nicht erfüllen.“ 

 

 

III Artikel 5 – Übergangsvorschrift für die Anwendung von 

Sicherheitsmaßnahmen 

Wie bereits im Kapitel I.5 zu §§ 46 bis 52 ZAG-E ausgeführt, ist die Übergangsvorschrift in Artikel 5 we-

gen der dort vorgesehenen Geltung von Teilen der §§ 46 bis 52 ZAG-E nicht richtlinienkonform. Die §§ 46 

bis 52 ZAG-E können nur in Gänze und erst mit Wirksamwerden der EBA-TRS gelten. Die Bestandsschutz-

interessen bereits am Markt agierender Drittdienste werden über Artikel 4 des Referentenentwurfs ge-

wahrt, der auf Artikel 115 Absatz 5 und 6 PSD II beruht. 

 

Das angedachte, unterschiedliche zweistufige Wirksamwerden von einzelnen Vorschriften aus §§ 46 bis 

52 ZAG-E würde auch zu absurden Ergebnissen führen. Dazu folgende Beispiele: 

 

� Vom kontoführenden Zahlungsdienstleister würde im Umkehrschluss aus Artikel 5 verlangt werden, 

nach § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ZAG-E schon ab dem 13. Januar 2018 aktiv eine Ausführungsin-

formation geben zu müssen, obwohl ihm eine sichere Identifizierung des Zahlungsauslösedienstes 

mangels geltender EBA-TRS noch nicht möglich ist. Aus Sicht des Zahlers würde damit der Schutz sei-

ner Daten unterlaufen, denn nach der PSD II ist eine aktive Ausführungsinformation erst bei einer 

nach den EBA-TRS sicheren Kommunikationsverbindung statthaft. 

� Die Schutzpflicht des Zahlungsauslösedienstes bzgl. der Zahlungsauthentifizierungsinstrumente des 

Kunden nach § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ZAG-E würde erst Ende 2018 greifen, was im Gegen-

schluss als Freibrief verstanden werden kann, vorher die vom Zahler genutzten Zahlungsauthentifizie-
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rungsinstrumente in keiner Weise vor fremden Zugriff schützen zu müssen. Das kann nicht gewollt 

sein. 

 

Des Weiteren sollten auch die Ausführungen zur zeitlichen Wirksamkeit von § 56 berücksichtigt werden 

(siehe Kapitel I.9). Artikel 5 sollte daher wie folgt geändert werden: 

 

Artikel 5 Übergangsvorschriften für die Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen 

§ 47 Satz 2, § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 4, § 51 Absatz 1 

Nummer 1, § 52 Nummer 2 und 3 und § 56 Absatz 1 bis 5 §§ 46 bis 52 und § 56 sind erst ab 18 

Monate nach dem erstmaligen Zeitpunkt des Inkrafttretens des delegierten Rechtsakts nach Arti-

kel 98 der Richtlinie (EU) 2015/2366 anzuwenden. 

 

 

IV Artikel 7 – Inkrafttreten 

Die Änderungen im ZAG sollten, wie entsprechend im Referentenentwurf zum zivilrechtlichen Teil vorge-

sehen, zum 13. Januar 2018 in Kraft treten: 

 

Dies Gesetz tritt am 12. 13. Januar 2018 in Kraft; […]. 

 

 


